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Herrn 

MAG. KLAUDIA TANN ER 
BUNDESMINISTERIN FÜR LANDESVERTEIDIGUNG 

Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 

10 17 Wien 

11. Februar 2020 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Dr. Oberrauner, Genossinnen und Genossen haben 

am 1 1. Dezember 20 19 unter der NI'. 292/J an meinen Amtsvorgänger eine schriftliche 

parlamentarische Anfrage betreffend "Wie autark sind die Villacher Kasernen des 

östen'eichischen Bundesheeres im Krisenfall?" gerichtet. Diese Anfrage beantworte ich wie 

folgt: 

Zu 1: 

Ungeachtet des Umstandes, dass persönliche Einschätzungen von Mitgliedern der Bundes­

regierung keinen Gegenstand der Vollziehung des Bundesministeriums flir Landesverteidi­

gung im Sinne des Art. 52 B-VG in Verbindung mit § 90 Geschäftsordnungsgesetz 1975 

darstellen und somit nicht dem parlamentarischen Interpellationsrecht unterliegen, ist 

festzuhalten, dass die Auswirkungen des Klimawandels vor allem im alpinen Raum deutlich 

spürbar sind. Aus heutiger Sicht wird die Häufigkeit und ihre Intensität der durch Unwetter 

ausgelösten Assistenzeinsätze in den nächsten Jahren etwa gleichbleiben, wobei Großereig­

nisse, wie etwa das Donauhochwasser 2002, ebenso nicht ausgeschlossen werden können. 

Zu 2: 

Die personelle und materielle Ausstattung dürfte den zu erwartenden Anforderungen 

gerecht werden. An einer Verbesserung der Infrastruktur für Liegenschaften im Großraum 

Villach wird derzeit gearbeitet. 

Zu 3 bis 9: 

Autarkie bedeutet die Möglichkeit der uneingeschränkten Nutzung emer Liegenschaft 

unabhängig von zivilen Infrastrukturanbietern. Dies beinhaltet Strom, Wärmeerzeugung, 

Wasser, Abwasser, Verpflegung, Betriebsmittel und Sanitätsversorgung flir einen Zeitraum 

von 14 Tagen aufrecht erhalten zu können. Derzeit sind die Liegenschaften in Villach nur 

im Bereich Wasser als teilautark einzustufen. Die Vollautarkie der Kasernen in Villach ist 

bis zum Jahr 2024 geplant und in einer ersten Realisierungsphase flir eine Nutzung eigener 

Einsatzkräfte ausgelegt. 
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Zu 10 und 12: 

Der Start des Gesamtprojektes ist für 2020 unter Berücksichtigung der budgetären Rahmen­

bedingungen vorgesehen. Das gesamte Programm läuft über fünf Jahre und umfasst 

österreichweit rund 100 Liegenschaften. Die Kosten für den Ausbau der Kasernen in 

Villach im Rahmen des Autarkieprogrammes belaufen sich auf rund 1,6 Mio. Euro. Die 

Villacher Liegenschaften sollen in den Jalu'en 2 bis 4 des Projektes umgesetzt werden. 

Zu 1 1: 

Alle drei Kasernen in der Garnison Villach verfügen über eine ortsfeste Verpflegs­

eimichtung (Finalisierungsküche). Des Weiteren stehen insgesamt fünf Feldküchen (strom­

unabhängig) zur Verfügung. Im Bedarfsfall (z.B. Ausfall der Zentralversorgung) sind die 

jeweiligen Olisfesten Verpflegseimichtungen so ausgestattet, dass einfache Gerichte 

zubereitet werden könnten. Ich ersuche um Verständnis, dass ich hinsichtlich der Dauer und 

Personenanzal1l von einer BeantwOliung aus Gründen der Geheimhaltung im Interesse der 

umfassenden Landesverteidigung (Art. 20 Abs.3 B-VG) Abstand nehme. 

Zu 13: 

Unter Berücksichtigung des Umstands, dass entsprechende Budgetmittel bereitgestellt 

werden, liegt auch militärisches Interesse an einer permanenten Besetzung des Hub­

schrauberstützpunktes in Klagenfurt vor. 

Zu 14, 14 a) und 14 b): 

Das mobile Telefonnetz wird für Verwaltungsaufgaben und zur Verbesserung der 

Erreichbarkeit von Einzelpersonen wälu'end der Abwesenheit vom DienstOli sowie zur 

Zusammenarbeit mit zivilen Stellen genutzt. Ein Ausfall erschweli diesen Bereich der 

Konununikation außerordentlich. Durch verstärkte Nutzung militärischer Fülu'ungsmittel 

kann ein Totalausfall jedoch teilweise aufgefangen werden. 

Zu 14 c): 

Nein. 

Mag. Klaudia TANNER 
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